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Die Steuerfreiheit der fiir Kirchenzwecke bestimmten
Giiter und Stiftungen der romisch-kathelischen
Korporationen im Kanton Ziirich.

Von Oberrichter E. MULLER, Ziirich.

I. Mit dem 1. Januar 1918 trat fiir den Kanton Ziirich
ein neues Steuergesetz, ,,Gesetz betr. die direkten Steuern
(vom 25. November 1917), in Kraft. Die in Betracht
kommende Bestimmung dieses Gesetzes lautet: ,,Von der
Steuerpflicht sind befreit: . . . 4. die fiir Kirchen-, Schul-
und Armenzwecke bestimmten Giiter und Stiftungen.*

1. Das neue Gesetz ist das Endresultat jahrzehnte-
langer Beratungen. Ein gewisser Einfluss des alten
Steuergesetzes und dessen Anwendungspraxis auf diese
Beratungen war nicht zu vermeiden, so dass trotz vieler
und grundsitzlicher Neuerungen doch gesagt werden
kann, das neue Gesetz sel aus dem alten hervorgegangen.
Soweit beide Gesetze gleichlautende Bestimmungen ent-
halten, ist anzunehmen, solche Bestimmungen seien in
gleicher Weise auszulegen und anzuwenden. Das frithere
Gesetz mag daher zur Interpretation des bestehenden
soweit notig herangezogen werden. Weiter zuriickzugehen
ist dagegen abzulehnen; denn je mehr man sich von dem
bestehenden Gesetze entfernt, desto grosser wird die
Gefahr, die Grundsatze, welche es verwirklichen will,
und welche es beherrschen sollen, aus dem Auge zu ver-
lieren. Auch die Besteuerungsgrundsiatze werden sich im
Laufe der Zeiten &ndern; das vorangegangene Steuer-
gesetz, vom Jahre 1870, bestand gegen 50 Jahre in Rechts-
kraft; ein noch weiter zuriickliegendes Gesetz verliert seine
Bedeutung fiir den vorliegenden Fall.
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Das friihere ,,Gesetz betr. die Vermdégens-, Einkom-
mens- und Aktivbiirgersteuer’, vom 24. April 1870, be-
stimmte im ersten Titel ,,Steuerpflicht** in § 3: ,,Von der
Vermogenssteuer sind ausgenommen: a) das Staatsgut,
die fir Kirchen-, Schul- und Armenzwecke bestimmten
Giiter und Stiftungen, sowie die den Gemeinden gehérenden
Gebaude, Liegenschaften und Mobilien, welche offent-
lichen Zwecken dienen und keinen Ertrag abwerfen.
Diese Bestimmung wird im geltenden Gesetze von 1917
auseinandergezogen und in § 3 unter Ziffer 1—4 genauer
aufgefiihrt; ,,Von der Steuerpflicht sind befreit:

1. die Eidgenossenschaft nach Massgabe der Bundes-
gesetzgebung; |

2. das Staatsgut und die unter Aufsicht des Staates
stehenden Separatfonds und Stiftungen;

3. die Gemeinden fiir die' Gemeindegiiter, soweit sie
offentlichen Zwecken dienen;

4. die fiir Kirchen-, Schul- und Armenzwecke be-
stimmten Giiter und Stiftungen;

5. Krankenvereine auf Gegenseitigkeit’* u.s.f. —

Ausserlich besteht der Unterschied zwischen den Be-
stimmungen der beiden Gesetze darin, dass § 3 des alten
Gesetzes konsequent die von der Steuer befreiten Wert-
objekte nennt, § 3 des neuen Gesetzes dagegen unter
Ziffer 1, 3, 5, 6 und 7 die mit Bezug auf gewisse Wertobjekte
von der Steuerpflicht befreiten Subjekte, und nur unter
Ziffer 2 und 4 direkt Wertobjekte aufzihlt, welche von
einer Steuer befreit sind. Mit Bezug auf die hier in Frage
stehende Besteuerung sei an dieser Stelle vorlaufig fest-
gestellt, dass beide Gesetze mit dem gleichen Wortlaute
als von einer Besteuerung befreit bezeichnen ,,die fiir
Kirchen-, Schul- und Armenzwecke bestimmten Giiter und
Stiftungen®’.

2. Die Bestimmung des fritheren Gesetzes hat ihre
grundsatzliche Auslegung erhalten in einem Entscheide
des Regierungsrates, vom 24. April 1875, in Sachen der
Gemeinde Aussersihl gegen den Katholischen Kultusverein
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in Luzern betreffend Besteuerung des in der Gemeinde
Aussersihl befindlichen liegenschaftlichen Vermogens des
letzteren. Durch jenen Entscheid wurde einem Beschlusse
des Bezirksrates Zirich, vom 28. Januar 1875, lau-
tend, die in Aussersihl gelegenen Liegenschaften (ab-
gesehen von dem ehemals Voglerschen Hause) werden
steuerfrei erklart, zugestimmt ,,in Genehmigung des
wesentlichen Inhalts der erstinstanzlichen Begriindung®,
die in der Hauptsache dahin ging:

,»,1. Es handelt sich nicht um die Frage, welche recht-
liche Stellung im Kanton Ziirich der katholischen Genossen-
schaft in Aussersihl oder der romisch-katholischen Kirche
iiberhaupt, zu welcher jene sich zahlt, sondern welche
rechtlichen Eigenschaften dem Katholischen Kultusverein
Luzern als Eigentiimer der fraglichen Liegenschaften in
Aussersihl zukommen.

2. Es kann nun dariiber kein Zweifel walten, dass
derselbe, gleichviel ob seine Téatigkeit auf die gesamte
katholische Kirche oder nur auf eine bestimmte Richtung
innerhalb derselben sich beziehe, im Kanton Ziirich ledig-
lich den Charakter eines Privatvereins fiir kirchliche
Zwecke besitzt, da er vom ziircherischen Staate weder
gegriindet noch mit irgendwelchen offiziellen Attributen
ausgeriistet worden ist.

3. Es ist dagegen anzuerkennen, dass dem Katholi-
schen Kultusverein, wenn er dem Staate gegeniiber
Steuerfreiheit geniessen sollte, dieselbe Immunitat auch
fiir Gemeindesteuern zustinde, da nach § 212 des Ge-
meindegesetzes das Staatsteuerregister als Grundlage fiir
die Erhebung der Gemeindesteuern dient, und § 205
desselben Gesetzes speziell bestimmt, dass die unbelasteten
Korporationen fiir dasjenige Vermdgen beitragspflichtig
seien, das der Staatssteuer unterworfen ist.

4. Es handelt sich also um die Frage, ob ein Privat-
verein fiir kirchliche Zwecke, wie der Katholische Kultus-
verein in Luzern ist, im Kanton Ziirich Steuerfreiheit
geniesse oder nicht.
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0. Das frithere Steuergesetz (Offiz. S. XII 446, § 3)
nahm von der Vermogenssteuer aus: die fiir Kirchen-,
Schul- und Armenzwecke des Kantons oder Gemeinde
bestimmten Giiter und Stiftungen. Damals konnte der
Umfang der Steuerbefreiung mit Bezug auf Privatkorpo-
rationen und Privatstiftungen zu Kirchen-, Armen- und
Schulzwecken zweifelhaft sein. Der § 3 a des jetzigen
Gesetzes (Bd. XV 8. 338) sagt aber ganz allgemein:
»»die fiir Kirchen-, Schul- und Armenzwecke bestimmten
Giiter und Stiftungen.* Diese Fassung lasst keinen Zweifel
dariiber, dass es nicht auf den juristischen Charakter, ob
offentlich-rechtliche Korporation (§ 19 privatrechtl. Ges.B.)
oder privatrechtliche Korporation (§ 20 des zit. Ges.) an-
kommt, sondern bloss auf die Zweckbestimmung des
betreffenden Korporationsverméogens; jedes Vermégen,
das zu Kirchen-, Schul- und Armenzwecken dient, gehore
es einer oOffentlichen oder einer Privatkorporation, ist
steuerfrei. Jede andere Auslegung wiirde zur Ungerechtig-
keit fithren. Die katholische Kirche hat sich in zwei
Glaubensrichtungen gespalten, die sog. rémisch-katho-
lische und die alt-katholische. Letztere Richtung ist
zufallig in Ziirich von der offentlichen Kirchgemeinde
Zirich vertreten. Aber auch die romisch-katholische
Kirche, sei es nun der Katholische Kultusverein in Luzern,
als Eigentiimerin der Kirche, oder die Genossenschaft
Zirich als Eigentiimerin des Mobiliars und Nutzniesserin
der Kirche, hat nach der Verfassung Anspruch auf freie
Ausiibung ihres Gottesdienstes, daher auch ihre Vermogen
und die diesem Gottesdienste gewidmeten Anstalten
steuerfrei sein miissen. Es wire doch unleugbar eine Ver-
letzung der Gleichheit, wenn die alt-katholische Gemeinde
nicht nur Staatsunterstiitzung empfinge, sondern auch
steuerfrei wire, die romisch-katholische Genossenschaft
dagegen vom Staate nicht nur nichts empfinge, sondern
demselben noch Steuern zahlen miisste.

Zu allen Zeiten hat der Staat diese allgemeine Be-
freiung des zu Kirchen-, Schul- und Armenzwecken dienen-
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den Vermogens ausgesprochen, weil er die private Befriedi-
gung des Kirchen-, Schul- und Armenbediirfnisses be-
giinstigen wollte, fiir welches Bediirfnis sonst der Staat
in vermehrtem Masstabe eintreten miisste, und weil es
unanstiandig erschiene, wenn der Staat, statt durch Steuer-
befreiung solche humanitare und religiose Zwecke indirekt
zu unterstiitzen, aus denselben noch Vorteil ziehen wollte.

6. Die liberale Auslegung dieses Gesetzesartikels wird
ferner unterstiitzt durch § 19 der Staatsverfassung; wenn
dort von einzelnen Privaten und Erwerbsgesellschaften
gesagt ist, dass Steuerprivilegien zu ihren Gunsten unzu-
lassig seien, so ist damit einer Steuerbefreiung fiir Gesell-
schaften, die nicht dem Erwerb obliegen, Raum gelassen.
Dass der Katholische Kultusverein zu den Erwerbsgesell-
schaften gehore, behauptet der Gemeinderat Aussersihl
nicht.

7. Diese freiere Auslegung wird demnach durch die
im Kanton Ziirich bestehende Praxis bestétigt. Es geniesst
eine Reihe von Privatunternehmungen, welche Kirchen-,
Schul- und Armenzwecken dienen, von jeher bis zur
Stunde staatliche und Gemeindesteuerfreiheit, so auf
kirchlichem Gebiet der Protestantische-kirchliche Hilfs-
verein, die Missionsgesellschaft, auf dem Erziehungsgebiete
die Blinden- und Taubstummenanstalt, die Pestalozzi-
stiftung, die iibrigen Rettungsanstalten, der allgemeine
Stipendienverein fiir Theologie-Studierende, der Versor-
gungsverein der Gemeinniitzigen Gesellschaft des Bezirkes
Ziirich, das Lehrerseminar in Unterstrass, auf dem Gebiete
des Armenwesens die ziircherische Hilfsgesellschaft, der
allgemeine Armenverein, der Wohltatigkeitsverein, weib-
liche Armenvereine u.s.f. Auch der regierungsratliche
Rekursentscheid in Sachen des Lehrerseminars Unter-
strass, vom 27. Dezember 1873, setzt als Grundlage voraus,
dass die dem Stiftungszwecke der Anstalt unmittelbar
dienenden Liegenschaften desselben steuerfrei bleiben.

8. Es ist offenbar, dass ein Abgehen von dieser be-
stehenden Praxis eine Massregel von grosser Tragweite
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wire, welche sich, ohne die Veranlassung eines gesetz-
geberischen Aktes, wie z. B. die Erlassung eines neuen
Gemeindegesetzes, auch dann nicht rechtfertigen wiirde,
wenn sie unter dem Gesichtspunkte des fiskalischen
Bediirfnisses oder der Gleichstellung aller Glieder des
Staates sich empfehlen sollte.

Dieser Entscheid des Regierungsrates wird deshalb
hier mit seiner ganzen Begriindung wiedergegeben, weil
er in zwei Punkten von besonderer Bedeutung ist: er wurde
in den ersten Jahren des Inkraftbestehens des alten Steuer-
gesetzes getroffen, und er blieb wihrend der ganzen Be-
standesdauer dieses Gesetzes, also iiber 40 Jahre lang fiir
die Auslegung desselben massgebend. So verfiigte die
Finanzdirektion in Ubereinstimmung damit, den 26. April
1893, die nicht zu Kirchen- und Schulzwecken bestimmten
Liegenschaften des Katholischen Kultusvereins in Luzern
im Kanton Ziirich seien steuerpflichtig, und den 25. Juli
des gleichen Jahres, die zu Kirchen- und Schulzwecken
beziehungsweise Pfarrwohnungen bestimmten Liegenschaf-
ten des Kultusvereins Luzern in der Gemeinde Diirnten
usw. seien steuerfrei. Nach den namlichen Grundsatzen
entschied der Regierungsrat noch den 1. November 1917
in Sachen des Didcesan-Kultusvereins Chur.

Unter dem neuen Steuergesetz fiihrte die Finanz-
direktion (Abteilung Steuern) mit Bezug auf eine Eingabe
des Evangelischen Vereins Winterthur, in welcher dieser
die Steuerfreiheit, gestiitzt auf § 3 Ziff. 4 StG, bean-
spruchte, aus: Nach dem angerufenen Paragraphen seien
Giiter und Stiftungen von der Steuerpflicht befreit, welche
fir Kirchenzwecke bestimmt seien, d. h. es seien unter
dieser Voraussetzung gewisse Steuerobjekte von der Be-
steuerung ausgenommen. Das Begehren des Evangelischen
Vereins Winterthur, als solcher von der Steuerpflicht
befreit zu sein, gehe zu weit. Denn bei dieser Steuerbeirei-
ung komme es nicht auf den Charakter des Steuersubjektes,
sondern auf das Steuerobjekt an, und die Befreiung des
Steuerobjektes habe keineswegs die Steuerbefreiung des
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Steuersubjektes zur Folge (B.E. XLIV I N.1). Der
Evangelische Verein Winterthur sei ein religiéser Verein,
und fiir diese habe das Gesetz keine Steuerbefreiung vor-
gesehen. Daher miisse die Einsprache gegen die Steuer-
pflicht als solche abgewiesen werden. Anders liege die
Sache, soweit der Verein Giiter besitze, welche im Sinne
der Bestimmung des § 3 Ziff. 4 als zu kirchlichen Zwecken
bestimmt gelten koénnen. Allerdings seien eigentlich zu
Kirchenzwecken bestimmte Giiter nur solche zugunsten
der evangelischen Landeskirche; denn diese sei die Staats-
kirche, und nur an dieser habe der Staat ein Interesse,
welches die Steuerbefreiung, d. h. den Verzicht auf Be-
steuerung rechtfertige. Immerhin sei die Bestimmung des
§ 3 Ziff. 4 schon unter dem fritheren Gesetze so ausgelegt
worden, dass auch solche Giiter, welche nicht direkt
Zwecken der Landeskirche dienen, wenigstens dann von
der Steuerpflicht befreit seien, wenn und soweit es sich
um Giiter handle, die unmittelbar der Kultusausiibung
dienen. So seien Vereinshiuser als solche nicht steuerfrei,
sondern nur solche ihrer Teile, welche unmittelbar der
Kultusausiibung dienen, d. h. in welchen ausschliesslich
gottesdienstliche Handlungen vorgenommen werden. Fiir
die iibrigen Giiter sei der Verein der Besteuerung unter-
worfen; denn er verfolge zwar konfessionell gleiche
Zwecke wie die evangelische Landeskirche, aber seine Giiter
dienen nicht ihr, sondern seinen Mitgliedern und ihren
Freunden; er bestehe zwar aus Gliedern der evangelischen
Landeskirche; mit seinen Giitern verfolge der Verein aber
eigene Zwecke, nicht solche der Landeskirche (B.E. XLIII
I 'N. 21). Der Evangelische Verein sei somit grundséitzlich
steuerpflichtig; seine Giiter, soweit sie unmittelbar und
ausschliesslich der Kultusausiibung dienen, seien steuer-
frei (vom 18. Mai 1921). — Von adhnlichen Erwigungen
geht ein regierungsratlicher Beschluss vom 4. Marz 1921
aus, wonach der Katholische Kirchenbauverein Rapperswil
in Wetzikon von der Steuerpflicht befreit wird mit Bezug
auf das Gottesdienstlokal, sowie auf die von Pfarrer und
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Vikar bewohnte Wohnung, dagegen nicht fiir einen Kir-
chenbauplatz, welcher vorliaufig ein landwirtschaftlich
beworbenes Grundstiick darstelle, und fiir die Besteuerung
immer auf die gegenwirtigen Verhiltnisse abzustellen sei.

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich, dass der § 3
Ziff. 4 StG in gleicher Weise auszulegen ist wie der ent-
sprechende Paragraph des fritheren, alten Gesetzes; spe-
ziell, es handle sich in § 3 Ziff. 4 nicht nur um Giiter und
Stiftungen 6ffentlich-rechtlicher Korporationen, iiberhaupt
nicht um eine Befreiung von Steuersubjekten, sondern
um eine Objektsteuer.

II. Die hier in Betracht kommende Gesetzesbestim-
mung gab in den Gesetzesberatungen, welche sich iiber
mehr als 15 Jahre erstreckten und ihren Abschluss in
dem Erlass des geltenden Steuergesetzes fanden, wenig
Anlass zu Erdrterungen. Den 23. Oktober 1899 iiberwies
der Regierungsrat dem Kantonsrate seinen Gesetzes-
entwurf, vom 16. Oktober 1899. (Siehe Amtsblatt Text-
teil 1899 S. 961.). Unter § 9 desselben wird bestimmt:
»»von der Vermogenssteuer sind befreit: a) das Staatsgut
des Kantons Ziirich, die fiir Kirchen-, Schul- und Armen-
zwecke bestimmten Giiter und . Stiftungen, sowie die
den Gemeinden gehdérenden Gebaude, Grundstiicke und
Mobilien, soweit dieselben o6ffentlichen Zwecken dienen
und keinen Ertrag abwerfen.” (Ib. S. 963). Danach wer-
den unter Kirchen-, Schul- und Armenzwecken bestimmten
Giiter und Stiftungen nicht solche der 6ffentlich-rechtlichen
Korporationen wie Staat und Gemeinden verstanden;
dagegen spricht die Redaktion dieses § 9. In der Weisung
zum regierungsritlichen Entwurfe ist betreffend den hier
streitigen Fall nichts bemerkt und ebensowenig unter den
»»hauptsidchlichsten Revisionspunkten®. (Ib. S. 1028). Dar-
aus ergibt sich, dass gegeniiber dem damals bestehenden
Zustande nichts gedndert werden wollte.

Im Kommissionalantrage vom 27. Marz 1902 (siehe
Amtsblatt Textteil 1902 S. 949 Gesetzesentwurf mit
Weisung) wird das Vermogen fiir Kirchen-, Schul- und
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Armenzwecke nirgends besonders erwahnt, wahrscheinlich
weil die Einkommenssteuer die Grundlage des Steuer-
systems bildete. Nach einem Auszuge aus dem kantons-
ratlichen Protokoll, vom 22. April 1903, ist damals die
Bestimmung, dass von der Einkommenssteuer befreit
sein sollen: die fiir Kirchen-, Schul- und Armenzwecke
bestimmten Giiter und Stiftungen, wieder in das Gesetz
aufgenommen worden. Es standen sich damals gegeniiber
der Kommissionalantrag und ein AbiAnderungsantrag des
Regierungsrates, vom 16. April 1903. Der erstere enthielt
die Steuerbefreiung der fiir Kirchen-, Schul- und Armen-
zwecke bestimmten Giiter und Stiftungen nichf, wohl aber
der letztere als § 3 d, der in der Hauptsache damit befiir-
wortet wurde: der regierungsratliche Vorschlag sei anzu-
nehmen. Es wiirde dies der bisherigen liberalen Praxis
entsprechen, die Kranken-, Schul- und andern Anstalten
gegeniiber beobachtet worden sei. Diese Anstalten nehmen
dem Staate eine gewisse Pflicht ab. Die meisten derselben
besitzen ein bestimmtes Vermdgen; die Ertrégnisse des-
selben aber reichen noch lange nicht fiir den Betrieb aus,
und es sei notwendig, das Fehlende auf freiwilligem Wege
zu decken. Die lit. d sei schon im alten Gesetze gestanden;
wenn sie wegfallen wiirde, ziehe man den Schluss, man
habe eine materielle Anderung vorgenommen. In der Ab-
stimmung wurde lit. d in der Fassung des Regierungsrates
angenommen unter Ablehnung eines Zusatzes: ,,und
Krankenzwecken. Dieser Wortlaut findet sich denn auch
unverdndert wieder in dem Entwurfe des Kantonsrates vom
28. Oktober 1904, unter § 3 lit. d (Amtsblatt Textteil 1904
S. 655). ,,Den 28. Oktober 1904 schloss der Kantonsrat
die erste Beratung des von der Kommission vorgelegten
Entwurfs zu einem Gesetz betreffend die direkten Steuern
ab. Der Kommission hatte die Vorlage des Regierungsrates
vom Jahre 1899 als Grundlage gedient. Hierauf wurde
Frist angesetzt zur Entgegennahme von Volkswiinschen
bis Januar 1905. Damit war ein erster Abschnitt der
Beratungen eines neuen Steuergesetzes abgeschlossen. —
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Im Sommer 1905 bestellte der Kantonsrat eine neue Kom-
mission, deren neuer Entwurf vom 20. Méarz/Juni 1908
dem Regierungsrate zur Vernehmlassung iiberwiesen
wurde. Dieser arbeitete einen neuen Entwurf, vom
10. August 1912, aus; er enthalt § 3 Ziff. 4 im gegenwér-
tigen Wortlaute. Der Weisung ist zu entnehmen: ,,Der
regierungsratliche Entwurf schliesst sich materiell den
genannten Entwiirfen (gemeint sind diejenigen aus den
Jahren 1899, 1904 und 1908), namentlich demjenigen
der kantonsridtlichen Kommission vom Jahre 1908 in
weitgehendem Masse an.”* (S. 29 ib.) — ,,Die in § 3 der
Vorlage festgesetzten Ausnahmen von der Steuerpflicht
fir den Staat und die Gemeinden, Kirchen-, Schul- und

Armengiiter, und Stiftungen fiir solche Zwecke . . . ent-
sprechen dem Inhalte des § 3 des Kommissionsentwurfes.*’
(Ib. S. 59).

Den 30. Mérz 1915 trat der Kantonsrat in die Beratung
des Entwurfes seiner Kommission vom 15. Februar 1915
ein. § 3 Ziff. 4 war gleichlautend wie im jetzt geltenden
Gesetze; er wurde ohne weitere Bemerkungen angenom-
men, nachdem der Referent Ziff. 5, 6 und 7 des § 3 als
neu bezeichnet hatte. Wettstein sagt in seiner Darstellung:
»,Die Steuerreform im Kanton Ziirich®® zu diesem Ent-
wurfe: ,,Von der Steuerpflicht sind wie bisher befreit (§ 3):
»» - . . sowle die kirchlichen, Schul- und Armenzwecken
bestimmten Giiter und Stiftungen.” (Siehe ib. S. 97 und
158). Dabei ist es in der Folge geblieben; in den Bera-
tungen und Entwiirfen des Jahres 1916 gab der § 3 Ziff. 4
zu keinen weiteren Bemerkungen oder sogar Anderungen
Anlass.

III. Die Formulierung (Redaktion) des § 3 Ziff. 4 StG.
1. Ausserlich oder redaktionell besteht der Unterschied
der beiden Gesetze, desjenigen von 1870 und des bestehen-
den vom Jahre 1917, wie schon weiter oben angedeutet,
darin, dass § 3 des ersteren die von einer Vermdogenssteuer
befreiten Wertobjekte, § 3 des letzteren dagegen unter
Ziff. 1, 3, 5, 6 und 7 die mit Bezug auf gewisse Wertobjekte

Zcitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band XLV. 8
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von der Steuerpflicht befreiten Subjekte, und unter
Ziff. 2 und 4 von der Steuer befreite Wertobjekte direkt
aufzdhlt. Im alten Gesetze wurden unter lit. a des § 3
,,die fir Kirchen-, Schul- und Armenzwecke bestimmten
Giiter und Stiftungen** genannt, zwischen einerseits dem
Staatsgute und anderseits den ,,den Gemeinden gehérenden
Gebiude, Liegenschaften und Mobilien, welche offent-
lichen Zwecken dienen und keinen Ertrag abwerfen®. Das
Staatsgut also auf der einen Seite, gewisse Gemeindegiiter
auf der anderen Seite. Damit ist ausgeschlossen, dass
unter den ,,fiir Kirchen-, Schul- und Armenzwecken be-
stimmten Giitern und Stiftungen‘‘ nur solche der 6ffentlich-
rechtlichen Organisationen des Staates und der Gemeinden
verstanden sind, sprachlich aber nicht, dass auch im Staats-
gute unter anderem kirchlichen, Schul- und Armenzwecken
dienende Giiter und Stiftungen inbegriffen sein kénnen,
und in gleicher Weise gilt das mit Bezug auf Wertobjekte
der Gemeinden. Aber daneben werden die fiir Kirchen-,
Schul- und Armenzwecke bestimmten Giiter und Stif-
tungen besonders genannt, also abgelost von Staat und
Gemeinden, und als solche sind sie ebenfalls von der
Besteuerung ausgenommen. Das hat denn auch die Steuer-
praxis unter dem alten Gesetze unzweideutig erklart und
daran festgehalten. '

Die Bestimmung des neuen Gesetzes, § 3 Ziff. 4, lautet
wortlich genau wie die entsprechende im vorangegangenen
Gesetze; sowohl hieraus wie auch aus der Geschichte des
neuen Gesetzes, wie weiter oben dargetan worden ist,
ergibt sich, dass auch der Inhalt der Bestimmung: , fiir
Kirchen-, Schul- und Armenzwecke bestimmte Giiter und
Stiftungen‘‘ in beiden Gesetzen der gleiche ist, und welches
dieser Inhalt ist, ergibt sich aus den Anwendungsbeispielen,
die weiter oben unter Ziff. I genannt worden sind. Ebenso
steht diese Auslegung in Ubereinstimmung mit der Ein-
ordnung der Bestimmung unter Ziff. 4 in § 3 des neuen
Gesetzes. Die Ziff. 1—3 handeln von der Eidgenossen-
schaft, dem Staate und den Gemeinden als Steuersubjekte
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mit Bezug auf gewisse ihnen zustehende Wertobjekte;
Ziff. 4 nennt solche Wertobjekte fiir sich, abgelost und
ohne Riicksicht auf die Steuersubjekte, denen sie zuge-
héren, und hierauf folgen unter Ziff. 5, 6 und 7 einige
private Steuersubjekte. Die Bestimmung der Ziff. 4 findet
daher Anwendung sowohl auf juristische Personen mit
religiosen Zwecken als auch auf Vereine oder sogar natiir-
liche Personen, je nachdem und soweit sich in deren Be-
sitze nach Ziff. 4 von der Steuerpflicht befreite Giiter
oder Stiftungen befinden. (Siehe hiezu: ,,Béfreiung ju-
ristischer Personen von der Steuerpflicht und Steuerpflicht
juristischer Personen mit religiosen Zwecken® von Dr.
Klaus, wobei indes die hier zu losende Frage nicht ent-
schieden wird. S.44.) Auch hier gilt das Namliche wie
beim alten Gesetze: Wiirde es sich in Ziff. 4 des neuen
Gesetzes nur um Giiter offentlich-rechtlicher Organisa-
tionen, des Staates oder der Gemeinden handeln, so wire
diese Ziffer iiberfliissig; denn sowohl unter ,,Staatsgut
und den unter Aufsicht des Staates stehenden Separat-
fonds und Stiftungen® wie auch den ,,Gemeindegiitern,
soweit sie offentlichen Zwecken dienen®, wiéren diejenigen
Giiter und Stiftungen inbegriffen, welche dem Staat ge-
héren, und welche in den Kirchgemeinden kirchlichen,
in den Schulgemeinden Schul- und in den Biirgergemeinden
Armenzwecken dienen. Ziff. 4 enthalt eben, und die gleich-
lautende Bestimmung enthielt schon im alten Gesetze,
eine ausdriickliche Erweiterung hievon.

2. Was fir die Staatssteuer gilt, gilt auch fiir die
ordentlichen Gemeindesteuern, soweit keine besonderen
Bestimmungen aufgestellt sind (§ 94 StG). Die Gemeinden
beziehen eine Personalsteuer, welche den politischen,
event. den Primarschulgemeinden zufallt; weiter erheben
sie eine Einkommenssteuer und eine Erginzungssteuer
von den natiirlichen Personen und eine Ertragssteuer und
eine Kapitalsteuer von den juristischen Personen (§§ 102
und 103 ib.). Die Personalsteuer fillt ausser Betracht,
da es sich im vorliegenden Falle um eine Objektsteuer
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handelt. Die Einkommenssteuer wird auf Grund der in
§ 14 aufgestellten Staatssteuerskala, die Erginzungssteuer
nach den §§ 16—26 erhoben (§ 104 ib.). Fiir die Gemeinde-
steuern sind die Staatssteuerregister des laufenden Jahres
massgebend (§ 108 ib.). Damit ist bewirkt, dass die Steuer-
befreiungen fiir die Staatssteuern auch fiir die Gemeinde-
steuern gelten; denn soweit Befreiung eintritt, figurieren
die befreiten Subjekte oder Objekte nicht im Staatssteuer-
register, welches fiir die Gemeindesteuer die Grundlage
bildet. Die Steuerpflicht erstreckt sich somit in beiden
Fallen auf die nimlichen Bestandteile des Einkommens
und des Vermégens der natiirlichen Personen, und ebenso
des Reinertrages und Kapitals der juristischen Personen
(§ 95 ib.). An diesen Grundsitzen dndern die Vorschriften
tiber die Erhebung der Armensteuer durch die Biirger-
gemeinden und der Kirchensteuer durch die Kirch-
gemeinden im wesentlichen nichts.

3. Eine besondere Stellung nehmen die ausserordent-
lichen Steuern ein, welche die politischen Gemeinden
zu erheben berechtigt, nicht verpflichtet sind (§ 113 und
folgende StG). Die Staatssteuerregister sind, was die
grundsitzliche Steuerpflicht anbelangt, hier nicht mass-
gebend, weil der Staat diese Steuern nicht erhebt.

a) Mit Bezug auf die Liegenschaftensteuer (§§ 114
bis 118) steht es im Belieben der Gemeinden, zu heschlies-
sen, ob Liegenschaften von Anstalten und Gesellschaften,
deren diese zur Erfiilllung gemeinniitziger Zwecke bediirfen,
von der Steuerpflicht befreit sein sollen oder nicht (§ 115
Ziff. 3). Nach § 94, der auch fiir diesen Abschnitt gilt,
kame § 3 Ziff. 4 zur Anwendung; diese wird aber aus-
geschlossen durch die besondere Bestimmung des § 115
Ziff. 3. Unter gemeinniitzige Zwecke kénnen Schul- und
Armen- und auch Kirchenzwecke eingereiht werden.
Ob dies geschehen soll, besonders ob das Merkmal der
Gemeinniitzigkeit vorliege, dariiber zu entscheiden steht
bei den Gemeinden.

b) Die Grundstiickgewinnsteuer (§§ 119—124). Sie
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spielt keine grosse Rolle mit Bezug auf die in Frage
stehende Steuerpflicht; denn die von der Steuer befreiten
Giiter und Stiftungen werden nicht oder doch nur &usserst
selten die Hand andern, weil sie von vorneherein fiir einen
genauen Zweck bestimmt und eventuell Stiftungsgut sind.
In einem solchen Falle, wenn das Gut seinem Zwecke
centfremdet oder die Stiftung aufgehoben wird, kann die
Steuer kaum als unbillig bezeichnet werden. Was iiber die
Anwendung der §§ 94 und 3 Ziff. 4 unter lit. a vorstehend
gesagt worden, gilt im Hinblicke auf die Bestimmung des
§ 120 Ziff. 2 und 3 auch hier. Soweit dadurch eine Steuer-
befreiung festgestellt ist, wird sie auch den fiir Kirchen-,
Schul- und Armenzwecken bestimmten Giitern und Stif-
tungen zugute kommen miissen. ,,§ 120. Von der Grund-
stiickgewinnsteuer sind befreit: . . . 2. Gewinne auf Liegen-
schaften, fiir welche keine Liegenschaftensteuer bezahlt
werden muss (§ 115). 3. Gewinne, die bei Zwangsverstei-
gerungen oder beim Wiederverkauf von Liegenschaften
erzielt werden, welche Pfandgldubiger ersteigert haben,
sofern die Glaubiger aus dem Erldse nicht voll befriedigt
wurden.

¢) Fiir die Erhebung der Handéinderungssteuer (§§ 125
bis 131) gilt, soweit entsprechende Verhéltnisse vorliegen,
das unter lit. a und b Gesagte, besonders indem auch hier
die Gemeinden befugt sind, die Handinderungssteuer
Anstalten und Gesellschaften mit gemeinniitzigen Zwecken
ganz oder teilweise zu erlassen. Diese Steuer erscheint
mehr als eine erweiterte Kanzleigebiihr. Ihre Erhebung
sollte auf keine erhebliche Schwierigkeiten stossen.

4. Von der Steuerpflicht sind nach § 3 Ziff. 4 StG
befreit Giiter und Stiftungen, welche fiir Kirchen-, Schul-
und Armenzwecke bestimmt sind. Die letzteren beiden
Arten scheiden aus, weil die erste, die kirchlichen Giiter
und Stiftungen, hier allein in Behandlung stehen. Befreit
sollen Giiter und Stiftungen, bestimmt fiir kirchliche
Zwecke, sein. Damit sie besteuert und also auch von einer
Steuer befreit werden konnen, miissen diese Giiter und
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Stiftungen Objekte, die einer Bewertung fihig sind,
Vermogensobjekte sein.

a) Das ZGB kennt die Bezeichnung ,,Giiter*" als
eines selbstédndigen, personifizierten Wertobjektes nicht;
es gebraucht hiefiir den Ausdruck ,,Anstalt”. Die Anstalten
zerfallen in 6ffentlich-rechtliche Anstalten (Art. 59 Abs. 1
ZGB) und in die Stiftungen mit Einschluss der kirchlichen
und Familien-Stiftungen (Art. 80 und folgende und Art.
87); die kirchlichen Stiftungen sind somit eine Unter-
abteilung der Anstalten. ,,Bei der Anstalt ist das Charak-
teristische das einem besonderen Zwecke gewidmete selb-
stindige Vermogen (Hafter, Komm. zu Art. 52 unter
IIT 1b S. 174). ,,Mit der Widmung eines Vermdégens fiir
einen besonderen Zweck ist die materielle, vom Gesetz
erforderte Unterlage fiir die Personlichkeit geschaffen
(ib. Note 9). Unterlage der Anstalt ist ein Vermdogen,
ein Gut oder, wie das Steuergesetz sich ausdriickt, ,, Giiter".
Solche Anstalten oder Giiter sind juristische Personen.
Sie erlangen Personlichkeit, wenn sie 6ffentlich-rechtlicher
Natur sind. Ist dies nicht der Fall, so erwerben die einem
bestimmten Zwecke gewidmeten und selbstdndigen An-
stalten das Recht der Persénlichkeit durch die Eintragung
in das Handelsregister (Art. 52). — Fiir die kirchlichen
Anstalten oder Giiter bleibt das offentliche Recht des
Bundes und der Kantone vorbehalten (Art. 59 Abs. 1).
Solche Bestimmungen kennt das Ziircher Recht, speziell
auch im Steuergesetz, nicht. Nach § 49 Abs. 2 ziirch.
Einf.G bleiben die Art. 52 und 59 ZGB unverandert in
Kraft. Soweit fiir kirchliche Zwecke bestimmte Giiter (An-
stalten) offentlich-rechtlichen Organisationen, dem Staat
resp. der Landeskirche oder den 6ffentlich-rechtlichen Kirch-
gemeinden, soweit diese vom Staate als solche anerkannt
sind, also den der evangelischen Landeskirche angehorenden
Kirchgemeinden oder den katholischen Kirchgemeinden von
Rheinau, Dietikon und Winterthur, oder der alt-katho-
lischen Gemeinde in Ziirich gehoren, erhalten sie Person-
lichkeit ohne Eintrag, alle andern erst mit dem Eintrage.
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b) Die Unterlage einer Stiftung bildet ebenfalls das
einem besonderen Zwecke gewidmete Vermégen (Art. 80
ZGB). ,,Die Art. 80 folg. gelten nur fiir die privatrecht-
lichen Anstalten, eben die Stiftungen, immerhin in dem
Sinne, dass subsidiar die Vorschriften des ZGB auch fiir
offentlich-rechtliche und kirchliche Anstalten Bedeutung
gewinnen koénnen. Die privatrechtliche Natur der Stiftung
hindert nicht, dass sie déffentlichen Zwecken dient . . .*
(Hafter, Vorbemerkung zu Art. 80 folg. unter I, 2 und 3).
Die Errichtung der Stiftung erfolgt in der Form einer
offentlichen Urkunde oder durch letztwillige Verfiigung
(Art. 81 und Ausfithrungsbestimmung Art. 55 Abs. 1 ib.
in Verbindung mit §§ 236 folg. des Einfithrungsgesetzes
und Art. 498 ZGB). Die Stiftungen sind juristische
Personen. Die kirchlichen Stiftungen bediirfen keines
Eintrages in das Handelsregister (Art. 52 Abs. 2 ZGB);
,,der Gesetzgeber verzichtete hier auf die Eintragung,
weil die kirchlichen Stiftungen sich auf Beziehungen zu
den Angehérigen einer bestimmten Kkirchlichen Korper-
schaft beschrinken und im privatrechtlichen Verkehr
in der Regel wenig hervortreten (Hafter zu Art. 52
unter III 2b Abs. 5, S. 176). Es macht also keinen Unter-
schied, ob die kirchliche Stiftung o6ffentlich-rechtlicher
oder privater Natur sei, in beiden Fallen besitzen sie ohne
Eintragung Personlichkeit.

Der Wohnsitz der juristischen Personen, also auch der
Anstalten im weiteren Sinne, soweit sie Personlichkeit
haben, sowie der kirchlichen Stiftungen im besondern
befindet sich, wenn ihre Statuten es nicht anders bestim-
men, an dem Orte, wo ihre Verwaltung gefiithrt wird.

c¢) Die Giiter und Stiftungen miissen fiir Kirchen-
zwecke bestimmt sein, es muss sich um kirchliche Giiter
und kirchliche Stiftungen handeln, damit sie die Steuer-
freiheit in Anspruch nehmen koénnen. ,,Kirchliche An-
stalten sind die an eine kirchliche Koérperschaft sich an-
schliessenden oder ihr zudienenden, aber einem abgeson-
derten Zwecke gewidmeten selbstdndigen Vermogen; kirch-
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liche Anstalten sind also namentlich die Kloster** (Haftler,
Komm. zu Art. 59 unter II 2b). — ,,Das katholische
Kirchenvermégen gehort aber in der Regel weder den
Gemeinden noch dem Staate, sondern wird von der Kirche
als eigener Korporation zu Eigentum angesprochen. Dazu
kommen die allerdings teilweise privatrechtlichen, beson-
ders katholisch-religiosen Anstalten und Gemeinschaften
mit ithren Vermogen, als Stifte, Kloster, Kapellen, Bruder-
schaften usw. . . . Die o&ffentlichen Kirchengiiter sind,
auch wenn nicht der Gemeinde oder dem Staate gehorig,
durchweg steuerfrel; ebenso die gestifteten Jahrzeiten und
die Konfessionsfonds in den betreffenden Kantonen,
nicht aber die Kloster, kirchlichen Stiftungen, ete.*
(Schollenberger, Staats- und Verwaltungsrecht der
schweiz. Kantone, III. Bd. IV d. S. 71/72). — Siehe auch
Egger, Komm. zu Art. 59 unter Ziff. 2a S. 204: ,,Der
Begriff der Kirche ist ein anderer, engerer als derjenige
der Religion oder der Konfession. Kirche ist nur derjenige
religiose Verband, der oOffentlich-rechtlich anerkannt ist.
Kirche bedeutet Staatskirche. Liegt diese besondere
rechtliche Stellung nicht vor, dann ist nur eine Religions-
genossenschaft, nicht eine Kirche im Rechtssinn gegeben.
Kirchliche Korperschaften und Anstalten sind somit
nur diejenigen, die einen Teil der staatskirchlichen Or-
ganisation ausmachen oder durch ihren Zweck zu dieser
zuzurechnen sind. Doch kann es nicht nur &ffentlich-
rechtliche, sondern auch privatrechtliche kirchliche Kérper-
schaften und Anstalten geben; wvergl. Art. 87 (ib.2b
S. 204).

Diese rechtstheoretischen Ausfilhrungen im Kom-
mentar zum ZGB iiber den Begriff der Kirche sind in-
dessen nicht weiter zu verfolgen; denn das Volk des Kan-
tons Ziirich ist auf diesem Gebiete, und zwar in weit-
herziger Weise, seine eigenen Wege gegangen. Es be-
stimmte in Art. 63 Abs. 3 seiner Verfassung: ,,Die evan-
gelische Landeskirche und die iibrigen kirchlichen Genos-
senschaften ordnen ihre Kultusverhéltnisse selbstdndig
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unter Oberaufsicht des Staates.” Art. 63 erwiahnt die
kirchlichen Giiter und Stiftungen nicht. Redaktionell
erscheint die evangelische Landeskirche als eine kirchliche
Genossenschaft; jene wird unmittelbar neben diesen
genannt; beide Arten ordnen ihre Kultusverhiltnisse
selbstandig unter Oberaufsicht des Staates, wobei die
Organisation der ersteren, der Landeskirche, mit Ausschluss
jedes Gewissenszwanges durch das Gesetz zu bestimmen
ist. Das Gesetz betreffend die Organisation der evange-
lischen Landeskirche des Kantons Ziirich, vom 26. Oktober
1902, regelt die offentlich-rechtlichen Verhiltnisse. Es
sieht die Moglichkeit vor, dass infolge abweichender reli-
gioser Richtung sich eine Minderheit der Gemeinde zu
einer kirchlichen Gemeinschaft mit gesondertem Gottes-
dienst und Religionsunterricht und mit eigener Seelsorge
verbinde, ohne aus der Landeskirche ausscheiden zu
wollen (§ 17). Weiter besteht in Ziirich eine kirchliche
Gemeinschaft der im Kanton Ziirich wohnenden franzo-
sisch sprechenden und der evangelischen Landeskirche an-
gehorenden Personen; es besteht ein franzésischer Kirchen-
fonds, dessen Ertrag dieser evangelisch-franzosischen
Kirchengemeinschaft zur Verfiigung steht (§§ 20 und 221b.);
auch diese Gemeinschaft hat o6ffentlich-rechtlichen Cha-
rakter. Im Laufe der Jahre wurden u. a. als kirchliche
Genossenschaften behandelt: die christ- oder alt-katho-
lische Gemeinde, die kirchliche Genossenschaft der bischo6f-
lichen Methodistenkirche von Deutschland und der Schweiz
(RR 1872 S. 379). Das Gesetz betreffend Aufhebung des
Stiftes Rheinau, vom 22. April 1862, nennt allgemein die
katholischen Kirchgenossenschaften (katholische Gemein-
den und Genossenschaften), deren kirchliche Bediirfnisse
aus dem Vermodgen des aufgehobenen Stifis befriedigt
werden sollen. Den im Kanton Ziirich lebenden Katho-
liken steht iiberall die freie Ausiibung ihres Gottesdienstes
und der damit verbundenen religitsen Handlungen zu
(§ 1 Gesetz betreffend das katholische Kirchenwesen, vom
27. Oktober 1863); die bestehenden katholischen Kirch-
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gemeinden Rheinau und Dietikon bleiben als solche
anerkannt. Unter der katholischen Kirchgemeinde Ziirich
werden nur die ziircherischen Altkatholiken verstanden
(Regierungsratsbeschluss vom 5. Juli 1873); die in Winter-
thur und Aussengemeinden wohnenden Katholiken bilden
eine neukatholische Kirchgemeinde (§ 7 ib.); weitere
katholische Kirchgemeinden konnen nur auf dem Wege
des Gesetzes gebildet werden (§ 8 ib.). Auch diese Gesetze
beschlagen lediglich die o6ffentlich-rechtliche Organisation
der katholischen Kirchgemeinden.

Alle diese Organisationen, 6ffentlich-rechtliche sowohl
als auch privatrechtliche, werden als kirchliche bezeichnet.
Es handelt sich um eine Mehrheit von Personen, welche
sich zur Bekennung und Ausiilbung eines wenigstens
in der Hauptsache gleichen religiosen Glaubens verbunden
haben. Ihr Zentrum oder Sammelpunkt bildet die korper-
liche Anstalt, in der sie vorzugsweise die der Ausiibung
ihrer Religion geweihten Handlungen vorzunehmen pfle-
gen, die Kirche; diese Handlungen werden daher als kirch-
liche bezeichnet, und in iibertragenem Sinne wird die
Personengemeinschaft oft ebenfalls als Kirche genannt.
Giiter und Stiftungen, soweit sie direkt die kirchlichen
Handlungen ermdéglichen und unterstiitzen, dienen kirch-
lichen Zwecken und sind steuerfrei (§ 3 Ziff. 4 StG). Dabei
macht das Gesetz nach Wortlaut und Inhalt keinen Unter-
schied, ob diese Giiter und Stiftungen (Anstalten) 6ffent-
lich- oder privatrechtlicher Natur sind, und ob sie Person-
lichkeit besitzen oder nicht. Immerhin muss es sich um
eine Mehrheit von Personen handeln, damit von einer
Kirche gesprochen werden kann. Eine Einzelperson kann
keine Kirche bilden, auch wenn sie ein bestimmtes Gut
(z. B. eine erstellte Kapelle oder Kirche) zur Ausiibung
ihres individuellen und separatistischen religiosen Bekennt-
nisses ausgeschieden hat. Das Gleiche wird zu sagen sein
von einer kleineren Anzahl vereinigter Personen. Grund-
sitzlich eine Grenze zu ziehen, wo von einer Kirche
gesprochen werden kénne und wo nicht, bietet seine Schwie-
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rigkeit; es wird sich dabei nicht nur um eine qualitative,
sondern auch um eine quantitative Abschétzung aller
Verhiltnisse handeln, der Entscheid hieriiber ist im ein-
zelnen Falle zu treffen. Noch ist zu betonen: Die Steuer-
freiheit ist eine Ausnahme; sie darf daher nicht ausdehnend
angewendet werden; daher hat die Praxis mit Recht daran
festgehalten, dass von Giitern und Stiftungen nur diejenigen
und nur in dem Umfange von einer Besteuerung befreit
sind, soweit sie im Zeitpunkte der Besteuerung in Wirk-
lichkeit kirchlichen Zwecken dienen, entsprechend den
weiter oben angefithrten Entscheidungen.

d) Giiter und Stiftungen (zusammen Anstalten)
miissen, um steuerfrei zu sein, fiir einen bestimmten,
einen kirchlichen Zweck bestimmt sein. Die Bestimmung
muss eine ausdriickliche sein. Eine solche Zweckbestim-
mung ist méglich, seien die Giiter und Stiftungen eigene
Personlichkeiten oder nicht, seien sie Offentlich- oder
privatrechtlicher Natur. Die Stiftungen haben nach den
privatrechtlichen Bestimmungen des ZGB stets Person-
lichkeit; Giiter ohne Personlichkeit sind z. B. der franzo-
sische Kirchenfonds (soweit ein solcher itberhaupt besteht)
und der katholische Kirchenfonds, beide zum Staatsgute
gehorig. Die Giiter und Stiftungen miissen qualitativ und
quantitativ genau umschrieben und damit von andern
Giitern deutlich abgetrennt sein. Ebenso muss die Ver-
waltung organisiert sein. Die Zweckbestimmung muss
eine dauernde, nicht eine nur voriibergehende sein, im
letzteren Falle wire keine feste ,,Bestimmung‘‘ vorliegend,
unter dieser Voraussetzung kann diese zeitlich unbegrenzt
oder begrenzt sein. Dienen die Anstalten ausser kirchlichen
noch andern Zwecken, so muss derjenige Teil, welcher fiir
kirchliche Zwecke bestimmt ist, fiir sich gewertet werden;
denn nur dieser Teil hat Anspruch auf Steuerfreiheit.
Mit der Zweckbestimmung ist es genau zu nehmen. Die
Vergiinstigung der Steuerfreiheit darf bei Abgrenzung
der kirchlichen Bestimmung aus dem schon weiter oben
angefithrten Grunde nicht ausdehnend gewéhrt werden.
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IV. Aus der vorausgegangenen Untersuchung ergibt
sich:

Sowohl der klare Wortlaut der Ziff. 4 des § 3 StG
und deren Einreihung in dem iibrigen Inhalte des § 3 als
auch die unzweideutige Geschichte iiber die Aufnahme der
Bestimmung der Ziff. 4 in das neue StG ergeben als deren
unanfechtbaren Inhalt, dass unter Giiter und Stiftungen
(nach der Bezeichnungsweise des ZGB ,,Anstalten’) solche
offentlich- oder privatrechtlichen Charakters mit oder
ohne juristischer Personlichkeit verstanden sind, und zwar
in dem Sinne, in welchem das StG seine Auslegung in dem
Entscheide der Finanzdirektion, vom 18. Mai 1921, wenig-
stens in dessen Endresultate — dabei ist allerdings die
Auffassung, dass unter Kirchengiitern nur solche zugunsten
der evangelischen Landeskirche verstanden seien, gegen-
iiber der Verfassungsbestimmung des Art. 63 Abs. 3 nicht
haltbar — und in einem Beschlusse des Regierungsrates,
vom 4. Marz 1921 (siehe vorstehend I 2), gefunden hat.

In dem Entscheide des Regierungsrates vom 24. April
1875 wird, wie weiter oben schon erwidhnt wurde, gesagt:
»,Es ist offenbar, dass ein Abgehen von dieser bestehenden
Praxis eine Massregel von grosser Tragweite ware, welche
sich ohne die Veranlassung eines gesetzgeberischen Aktes,
wie z. B. den Erlass eines neuen Gemeindegesetzes, auch
dann nicht rechtfertigen wiirde, wenn sie unter dem
Gesichtspunkte des finanziellen Bediirfnisses oder der
Gleichstellung aller Glieder des Staates sich empfehlen
sollte.* Dies gilt jetzt noch. Ein neues Steuergesetz hat
die in Frage kommende Bestimmung in gleicher Formu-
lierung und mit dem némlichen Inhalte vom alten Gesetze
in sich hiniibergenommen. Dabei entbehrt die Annahme
jeder Grundlage, § 3 Ziff. 4 finde auf die fiir Kirchenzwecke
bestimmten Giiter und Stiftungen der romisch-katholischen
Korporationen im Kanton keine Anwendung, weil diese
keine Stiftungen, sondern Vereine, und seine Liegenschaf-
ten keine ,,Giiter’* seien, und als Kirche in steuerrecht-
lichem Sinne nur die im Kanton Ziirich als Staatskirche
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anerkannte Kirche, also die evangelische Kirche und einige
wenige katholische Kirchgemeinden zu verstehen seien.
Eine solche Interpretation der fraglichen Gesetzesbestim-
mung setzt sich iiber die ganze Geschichte jener hinweg
und findet auch im Steuergesetze selbst nirgends seine
Begriindung. Mit Recht wird in der genannten Ent-
scheidung der Finanzdirektion vom Jahre 1921 festgestellt,
dass es sich nicht um die Besteuerung des Steuersubjektes
als solchen, sondern um bestimmte Giiter dieses als Steuer-
objekt handle; dass solche Giiter geeignet seien, kirchlichen
Zwecken zu dienen und infolge davon Anspruch haben
auf Steuerfreiheit. Ob der Inhaber der Giiter eine Stiftung
oder ein Verein sei, darauf kommt nichts an. — Aus den
gleichen Griinden ist die Bemerkung in der provisorischen
Dienstanleitung fiir die Einschatzungsorgane, erlassen
vom kantonalen Steueramte, 1. November 1919/15. Méarz
1920, auf Seite 7 unter Ziff. 4: ,,Giiter privater juristischer
Personen, die fiir die (in § 3 Ziff. 4) genannten Zwecke
bestimmt sind, kénnen nur dann als steuerfrei anerkannt
werden, wenn bei den erwihnten Personen jeder Erwerbs-
zweck statutengemiss vollstandig ausgeschlossen 1ist,*
unrichtig.



	Die Steuerfreiheit der für Kirchenzwecke bestimmten Güter und Stiftungen der römisch-katholischen Korporationen im Kanton Zürich

